
BayBG: Art. 108 Übermittlung von Personalakten und Auskunft an nicht betroffene Personen

Art. 108  Übermittlung von Personalakten und Auskunft an nicht betroffene Personen 
 
(1) Eine Übermittlung oder eine Auskunft aus der Personalakte an Behörden eines anderen Dienstherrn ist 
für die in Art. 103 Satz 1 genannten Zwecke nur mit Einwilligung des Beamten oder der Beamtin zulässig.

(2) Ohne Einwilligung des Beamten oder der Beamtin darf die Personalakte den zuständigen Behörden oder 
anderen Stellen übermittelt werden, soweit dies erforderlich ist

1.  zur Erstellung ärztlicher Gutachten im Auftrag der personalverwaltenden Behörde oder der 
Pensionsbehörde,

 
2.  für die Festsetzung, Berechnung und Rückforderung der Besoldung, der Versorgung, von Beihilfen, 
Reisekosten, Trennungsgeld oder Umzugskostenvergütung oder sonstiger Nebenleistungen,

 
3.  für die Prüfung und Durchführung der Buchung von Einzahlungen von den Betroffenen oder von 
Auszahlungen an die Betroffenen oder

 
4.  für die Durchführung von Auswertungen für anonymisierte Statistik- und Berichtszwecke und deren 
Abruf.

 
(3) 1Die Verarbeitung von Personalaktendaten im Auftrag der personalverwaltenden Behörde im Sinn des 
Art. 28 DSGVO ist nur zulässig, soweit sie als unterstützende Dienstleistung im Rahmen der überwiegend 
automatisierten Erledigung von Aufgaben der Behörde zur Vermeidung von Störungen im Geschäftsablauf 
des Dienstherrn oder zur Realisierung erheblich wirtschaftlicherer Arbeitsabläufe erforderlich ist. 2Die 
Beauftragung einer nicht öffentlichen Stelle als Auftragsverarbeiter setzt voraus, dass die mit der 
Verarbeitung von Personalaktendaten befassten Beschäftigten besonders auf den Schutz der 
Personalaktendaten verpflichtet sind.

(4) 1Auskünfte an Dritte dürfen nur mit Einwilligung des Beamten oder der Beamtin erteilt werden, es sei 
denn, dass die Abwehr einer erheblichen Beeinträchtigung des Gemeinwohls oder der Schutz berechtigter, 
höherrangiger Interessen des Dritten die Auskunftserteilung zwingend erfordert. 2Inhalt und Empfänger der 
Auskunft sind dem Beamten oder der Beamtin schriftlich mitzuteilen.

(5) 1Ohne Einwilligung des Beamten oder der Beamtin können den zuständigen Behörden Auskünfte aus 
der Personalakte erteilt werden, soweit dies im Einzelfall

1.  zu den in Abs. 2 genannten Zwecken,
 
2.  zur Entscheidung über die Verleihung von staatlichen Orden, Ehrenzeichen oder sonstigen staatlichen 
Ehrungen oder

 
3.  im Rahmen der Art. 8a bis 8e BayVwVfG zwingend

 
erforderlich ist. 2Soweit eine Auskunft für die in Abs. 2 genannten Zwecke ausreichend ist, unterbleibt eine 
Übermittlung.

(6) 1Die meldepflichtigen Daten über Dienstunfälle von Beamtinnen und Beamten im Sinne der Verordnung 
(EU) Nr. 349/2011 können über die Kommunale Unfallversicherung Bayern weitergemeldet werden. 
2Einzelheiten zum Verfahren und zur Kostenerstattung können in einer Verwaltungsvereinbarung geregelt 
werden.

(7) 1Übermittlung und Auskunft sind auf den jeweils erforderlichen Umfang zu beschränken. 2Ein 
automatisierter Datenabruf durch andere Behörden ist unzulässig, soweit durch besondere Rechtsvorschrift 
nichts anderes bestimmt ist.


